
de an Investoren veräußern. Später angemeldete Ansprüche 
werden dann entschädigt.

40 Jahre kommunistische Herrschaft sind nicht ohne Folgen 
geblieben. Sie haben eine unvorstellbare Rechtsunsicherheit 
hervorgerufen. Diese wird durch klare und präzise Aussagen des 
Einigungsvertrages beseitigt.

Doch nun zu einem sensiblen Thema, zu dem die CDU von An
fang an klar Positionen eingenommen hat, die nun auch im Eini
gungsvertrag verankert sind. Wir haben immer erklärt, daß den 
Neubauern und Siedlern, die in Treu und Glauben durch die Bo
denreform Eigentum übertragen bekommen haben, dieses über
nommene Eigentum auf Dauer unverrückbar geschützt bleiben 
muß. Diese Menschen müßen ein Recht auf ein gesichertes Zu
hause haben. Das haben wir mit dem Einigungsvertrag erreicht.

Aber wir dürfen auch nicht die Augen verschließen vor den 
Vorgängen, die mit der Bodenreform in der sowjetischen Besat
zungszone verbunden waren. Hier wurde vielfach unter Verstoß 
gegen alliiertes Recht und durch Willkür ein durch nichts zu be
gründender Unrechtsakt begangen.

Die sowjetischen Besatzer und ihre SED-Handlanger haben 
sich ja nicht einmal davor gescheut, das Eigentum der Wider
standskämpfer des 20. Juli zu enteignen. Wenn wir uns als Deut
sche zu Deutschland als Rechtsstaat bekennen, kann solches Un
recht nicht zu Recht erklärt werden. Deshalb begrüßen wir unter 
Beachtung der zuvor genannten Prinzipien und der Gemeinsa
men Erklärung, daß das gesamtdeutsche Parlament diese Fra
gen einer rechtsstaatlichen Überprüfung unterziehen kann und 
sie zu einer für alle sozial erträglichen Lösung führen kann. - Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ul lmann :

Wir danken Ihnen, Herr Abgeordneter Dr. Gies, und verlassen 
jetzt das Kapitel Wirtschaft, um überzugehen zu Landwirtschaft. 
Der erste Redner in dieser Sache ist der Abgeordnete Dr. Kauf- 
fold von der SPD. Ich bitte ihn, das Wort zu nehmen.

Prof. Dr. Kauf  fo ld  (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Landwirt
schaftsausschuß hat gestern mit breiter Zustimmung eine Stel
lungnahme zum Einigungsvertrag erarbeitet und dem Aus
schuß Deutsche Einheit übergeben. Die agrarpolitisch Verant
wortlichen der SPD-Fraktion teilen diese Einschätzung und sind 
der Meinung, daß die Einwände, die in dieser Stellungnahme des 
Landwirtschaftsausschusses gemacht werden, ganz grundsätz
liche Positionen, und zwar unverzichtbare Positionen betreffen. 
Sie begrüßen die positiven Seiten, die die Landwirtschaft betref
fen im Einigungsvertrag, aber sie sehen sehr deutlich diese kriti
sche Momente. Und die betreffen durchaus Vermögensfragen.

Ich bin sehr froh, daß mein Fraktionskollege Richard Schröder 
seine positive Einschätzung zur Regelung der Vermögensfragen 
auf bebaute Grundstücke beschränkt hat. Hier ist ja wohl wirk
lich eine recht befriedigende Lösung erreicht worden. Das gilt 
aber aus unserer Sicht nicht für das bisherige volkseigene land- 
und forstwirtschaftliche Vermögen, und unsere große Sorge be
trifft das Fortgelten der diesbezüglichen Gesetze oder bestimm
ter gesetzlicher Regelungen, die in diesem Hause erst vor kur
zem mit überwältigender Mehrheit verabschiedet worden sind.

1. Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind ja der 
entscheidende Produktionsfaktor für die Landwirtschaft, die 
Grundlage einer jeden bäuerlichen Existenz und nach Lage der 
Dinge doch nahezu das Einzige von Wert, was auf unserem Ter
ritorium noch vorhanden ist. Wir erleben gegenwärtig, wie unse
re vergleichsweise hoffnungslos wettbewerbsschwache Land
wirtschaft von der Marktwirtschaft überrolt wird. Wir sehen die 
Probleme, die sich daraus ergeben. Und die bisher vorliegenden 
Erfahrungen, die wir Anfang Juli noch nicht hatten, sind völlig

ausreichend, um zu erkennen, daß die Gesundung dieses wichti
gen Bereiches ohne Übergangsfristen und konkrete Übergangs
bedingungen nicht möglich sein wird. Alle Anzeichen deuten 
nun darauf hin, daß kapitalstarke Interessenten aus verschiede
nen Gegenden Europas nur auf die Auflassung warten, den un- 
erschlossenen Bodenmarkt in Ostdeutschland zu erobern. Und 
der Einigungsvertrag kann durchaus diese Auflassung geben. 
Die Leute hier bleiben dabei ohne Chance, wenn sie nicht so lan
ge geschützt werden, bis sich die Verhältnisse einigermaßen sta
bilisiert haben könnten.

Chancengleichheit ist Voraussetzung für die Umgestaltung 
der Strukturen der Landwirtschaft. Wir sind es unseren Wäh
lern schuldig, dafür zu sorgen, uns dafür einzusetzen, daß sie 
diese Chancengleichheit erhalten. Und gerade dies beabsich
tigt der § 53/3 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes, der die 
Deutschen aus den künftigen neuen Bundesländern für eine 
Übergangszeit bei Pachtung und Kauf von Flächen begünstigt. 
Und genau das wird verhindert, wenn diese Regelung auf Ver
langen der Bundesregierung mit dem Einigungsvertrag außer 
Kraft gesetzt wird. Die Begründung, die, soweit ich sie kenne, 
von der Bundesregierung gegeben wird, ist: Übergangszeit be
endet. Das stimmt doch nicht. Die Übergangszeit für die Land
wirtschaft hat doch gerade erst begonnen. Von diesem negati
ven Ergebnis des Einigungsvertrages sind vor allem die Bau
ern und die Betriebe betroffen, deren Existenz von der weite
ren Nutzung bisher volkseigener Flächen aus Bodenreform
land abhängt. Das trifft besonders den Norden unseres Territo
riums.

Meine Fraktion erwartet eine Nachbesserung derart, daß die
se Regelung als fortgeltendes Recht, ich meine den §53/3, in 
Kraft bleibt.

2. Das Gesetz über die Übertragung volkseigener Güter in das 
Eigentum der Länder und Kommunen wird im Vertrag nicht zur 
Kenntnis genommen. Wir brauchen dieses Gesetz. Für eine ge
sunde Entwicklung der Landwirtschaft in den Ländern halten 
wir es für unerläßlich, daß in Verantwortung der Länder ent
schieden wird, Güter zu einem kleineren Teil in der Öffentlichen 
Hand zu belassen als Lehr- und Versuchsgüter oder als Staatsdo
mänen oder sie zu einem größeren Teil und nicht überstürzt un
ter Beachtung territorialer Erfordernisse und zugunsten der 
Länder zu privatisieren.

3. Natürlich ist außerordentlich zu begrüßen, daß der Ver
trag auf die Bodenreform insofern bezug nimmt, als Enteig
nungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Aber 
diese Festlegung muß danach bewertet werden, wie weit es 
unter den vertraglich fixierten realen Bedingungen überhaupt 
möglich sein wird, die entstandenen Nutzungs-, Besitz- und 
Eigentumsverhältnisse bei produktiv genutzten Flächen auf 
Dauer tatsächlich von Bestand zu halten. Wir bezweifeln das 
- erstens im Zusammenhang mit dem Vorhergesagten, zwei
tens in Kenntnis der Standpunkte der anderen Vertragsseite 
aus vorhergendenden Vorverhandlungen und drittens im Zu
sammenhang damit, daß die eindeutigen Empfehlungen die
ses Hauses zur Bildung einer gesonderten Treuhand Land- 
und Forstwirtschaft übergangen wurden, welche die besonde
re Behandlung des land- und forstwirtschaftlichen Grundver
mögens satzungsgemäß sicherstellen sollte. Vielmehr ist doch 
die Absicht zu erkennen, diese Vermögenswerte unter Bun
deshoheit schnellstmöglich gegen bar oder als Bürgschaften 
für fällige, aber nicht rückzahlbare Liquiditätshilfen zu veräu
ßern. Daraus ergibt sich die Befürchtung, daß die Ergebnisse 
der Bodenreform faktisch, ganz physisch an Ort und Stelle, 
z. B. im Tausch gegen zeitweilige Liqidität, zerrinnen werden. 
Das ist nicht gut für unsere Landwirtschaft. Wenn das so 
bleibt, wird im Bereich der Landwirtschaft eine Weiche in die 
Richtung gestellt, ökonomische und soziale Differenzen zwi
schen Ost und West im Ergebnis der deutschen Einheit nicht 
schrittweise abzubauen, sondern auf unabsehbare Zeit zu ver
tiefen. Das darf nicht so bleiben, und hier erwarten wir Nach
verhandlungen und eine Nachbesserung des Vertrages. Dan
ke.

(Beifall bei der SPD)


